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Öff entliehe Kundmachung 
Gemäß § I Stmk. Zweitwohnsitz-

und Wohnungsleerstandsabgabengesetz - StZWAG, 
in der derzeit geltenden Fassung, wird kundgemacht: 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Mureck hat in seiner Sitzung vom 07.05.2024 gemäß§ 1 Stmk. 
Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabegesetz - StZW AG die nachstehende 

beschlossen: 

VERORDNUNG 

1. Teil
Zweitwohnsitzabgabe. 

§1
Gegenstand der Abgabe 

(1) Den Gegenstand der Abgabe bilden Zweitwohnsitze.
(2) Als Zweitwohnsitz gilt jeder Wohnsitz, der nicht als Hauptwohnsitz (Art. 6 Abs. 3 B-VG) verwendet

wird.

§2
Abgabepflichtige 

(1) Abgabepflichtige sind, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, die
Eigentümerinnen/Eigentümer der Wohnung, 1111 Fall emes Baurechts jedoch die
Baurechtsberechtigten.

(2) Wird eine Wohnung unbefristet oder mindestens sechs Monate vermietet, verpachtet oder sonst
überlassen, sind für die Dauer der Überlassung die Inhaberinnen/Inhaber (wie Mieterinnen/Mieter,
Pächterinnen/Pächter) abgabepflichtig.

§3
Ausnahmen von der Abgabepflicht 

Ausgenommen von der Abgabepflicht sind insbesondere Wohnungen, die 
1. nahezu ausschließlich beruflichen Zwecken (Pendler), Ausbildungszwecken, Zwecken des Studiums,

der Lehre sowie des Präsenz- oder Zivildienstes dienen;
2. land- oder forstwirtschaftlichen Zwecken, wie der Bewirtschaftung von Almen oder Forstkulturen

dienen;
3. von Eigentümerinnen/Eigentümern aus gesundheitlichen oder altersbedingten Gründen nicht mehr als

Hauptwohnsitz verwendet werden;
4. von Pflegenden genutzt werden oder einem Pflegeaufenthalt dienen.
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